
Zwiscfren der

Freien Hansestadt Bremen

vertreten durch

die Senatorin flir Arbeit, to;lXt"", Jugend und Integration

dem Verbund sozialpädagogischer Kleingruppen e.V.,

Geschäftsstelle: Querallee 1, 34119 Kassel

wird folgende

Vereinbarung nach $ 7Eb Abs.1 SGB VUI

geschlossen:.

1. Gegenstand t

1.1 Gegenstand dieser Vereinbarung sind die Leistungserbringung und Finanzierung der

lntensiven Sozialpädagogischen Einzelbetreuung nach $ 35 Sozialgesetzbuch Achtes

Buch (SGB Vlll) und deren Vergütung nach S 78b SGB Vlll.

1.2 Die Leistungen werden vän dem Verlund sozialpädagogischer Kleingruppen e.V.,

Geschäftsställe: Querallee 1, g4119 Kasset - nachfolgend Leistungserbringer

genannt - erbracht.

1.3 Diese Vereinbarung bestimmt Näheres zu Art, lnhalt und Umfang der Leistung, ihrer

Vergütung und ihrer Prüfung. lm Übrigen finden die Regelungen des Bremischen

Landesrahmenvertrages nach $ 78 f SGB Vlll vom 15.11.2001in Verbrindung mit

' seinen Anlagen In der aktuellen Fassung Anwendung.

2. Lelstungsverelnbarung

2.1. Das Leistungsangebot des Leistungserbringers entspricht dem rahmenvertraglich fest-

g6legten Leistungsangebotstyp Nr. 14:,,lntensive Sozialpädagogische Einzel-

betreuung". Näheres zu Art, lnhalt, Umfang und Qualität der Leistung ist der bei-

gefügten Leistungstypenbeschreibung (Anlage 1 ) zu entnehmen.
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2.2 Der Leistungserbringer hat sicherzustellep, dass er nur Personen beschäftigt oder ver-

mittelt, die nicht wegen ei'ner der in $ 72a Absatz 1 Satz 1 SGB Vlll genannten Straf-

taten rechtskräftig verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck hat 6r sich bei der Einstel-

lung, aus besonderem Anlass und in regelmäßigen Abständen (spätestens alle

5 Jahre) ein Führungszeugnis nach $ 30 Abs. 5 und g 30a Abs. 1 des Bundeszenjral-

registergesetzes vorlegen zu lassen. Unbeschadet dessen hat der Leistungserbringer

unvezüglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ihm bekannt wird, dass gegen

eine Person wegen des verdachtes, eine sotche straftat begangen zu haben,

Ermittlungen zur Strafuerfolgung eingeleitet worden sind.

2.3 Die Leistungen sind nach den allgemein anerkannten fachlichen Standards sowie der

Entgeltbemessung zugrunde liegenden personellen Ausstaftung zu erbringen. Sie

müssen ausreichend und anreckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen

nicht überschreiten. Sie sind so zu gestaiten, dass eine bedarfsgerechte Hllfe im

Einzelfall gewährleistet ist.

2.4 Der Leistungserbringer verpflichtet sich nur Personal elnzusetzen, das entsprechend

der Ziffer 6'der Leistungsangebotstypenbeschreibung persönlich geelgnet ist. Bei

Abweichung von den jeweils vom Landesjugendamt als sozialpädagogische Fachkräfte

definierten Qualifikationen besteht ein Entscheidungsvorbehalt der,Senatorin für Arbeit,

Soziales, Jugend und Integration bezüglich der Vergleichbarkeit von Qualifikatlonen.

Vor Beschäftigung anderer Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, besonderer fach-
praktischer Erfahrungen und Kenntnisse so qualifiziert sind, dass sie bestimmte

pädagogische Aufgaben übernehmen könnten, ist Einvernehmen mit dem Leistungs-

träger und/oder Landesjugendamt hezustelten.

en des Mindestlohngesetzes

für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu

. beachten und seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des Landes-

mindestlohns zu vergüten.

2.6 Der Leistungserbringer verpflichtet sich im Rahmen des vereinbarten Lelstungs-

angebotstyps Leistungsberechtigte aufzunehmen und zu betreuen.

3. Vergütungsvereinbarung

3.1 Für die Zeit ab dem 01. Januar 2026 wird zur Abgeltung der erbrachten Leistungen

nach Ziffer 2.1 einEntgelt vereinbart.



seite 3 zur Vereinbarung über ein Leistungsentgelt für die zeit ab 01.01.2026

3.1.1 Für den Zeitraum ab dem 01. Januar 2026 beträgt das Entgelt für das Leistungsangebot

und die betriebsnotwendigen lnvestitionen

80,82 € je Fachleistungsstunde.

g.2 Weitere Regelungen und lnformationen sind der Anlage 1 sowie den beigefügten

Kalkulationsunterlagen (Anlage 2) zu entnehmen'

3.g Die o.g. Stundensätze können nur abgerechnet werden, wenn eine Kostenübernahme-

erklärung seitens des zuständigen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe im Einzelfallvor-

liegt.

3.4 Das Entgelt beinhaltet alle erforderlichen direkten und indirekten Zeiten der Leistungs-

erbringung sowie die Ausfallzeiten des Personals (2.8. Vor- und. Nachbereitung, Fahrt- .

zeiten, Dienstbesprechungen, Urlaub, Fortbildung, Krankheit, etc.). Mit den o.g. Ver-

gütungspauschalen sind bei wirtschaftlicher Betriebsführung damit alle notwendigen

personal-, Sach- und lnvestitionskosten abgegolten. Daraus folgt, dass mit den Pauschalen

alle weiteren mit der Leistungserbringung zusammenhängenden Personalkosten für die

Betreuung, fachliche Leitung und Koordination (Quali!ätssicherung), Geschäftsführung und

allgemeine Verwaltung sowie alle notwendigen Sachkosten (Betreuungs- und allgemeine

Verwaltungssachkosten) sowie die Aufwendungen für Miete, Abschreibung (Büro) etc.

refinanziert sind.

g.S Die Fachleistungsstunde ist in der oben genannten Höhe so bemessen, dass der

Leistungserbringer 60 Minuten direkt am Jugendlichen arbeiten kann.

4. prüfungsvereinbarung, Qualitätsentwicklung, Dokumentation, Begleitung und

Evatuatlonentwickl u ng

4.1. Die Grundsätze und'Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistung sowie Angaben

über geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung nach dem Landesrahmenvertrag nach

S 78f SGB Vlll gelten ebenfalls für dieses ambulante Projekt. Somit erfolgt auch die Bericht-

erstattung analog der Vorgaben der Rahmenempfehlung zur Qualitätsentwicklung

(Berichtsraster) in der jeweils aktuellen Fassung. Die Berichte sind dem örtlichen Träger

der öffenfliähen Jugendhilfe jeweils zum 31. Mäz alle zwei Jahre vozulegen und gehen

gezielt auf die im trägerindividuellen Konzept hinterlegten Schwerpunkte der Qualitäts-

slcherung In Bezug auf die Dokumentation und Selbstevaluation ein. Zukünftige Ergebnisse

der Vertragskommission zur Qualitätsentwicklung, insbesondere im Hinblick auf das Be-

richtswesen in Form eines standardisierten Rasters, sollen dabei berücksichtigt werden.
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4.2. Mit dem bekannten Formblatt erfolgt die Übermittlung derfür das Berichtswesen

erforderlichen Daten an die zuständige Stelle.

4.3. Ergänzend vereinbaren die Vertragspartner, dass der l-eistungserbringer aL Beginn der
Laufzeit dieser Vereinbarung nach vorheriger Absprache die Entwicklung und den EinsaE
des Personals (Funktion, Qualifikation, Stellenanteil, Eingruppierung, Erfahrungsstufen,

etc.) sowie der Fallzahlen in einer übersicht darstellt.

4.4 Sofern sich Anhaltspunkte ergeben, die erheblichen Zweifel an der LeistungSqualität und

der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung begründen, stellt der örtliche Träger dem

öffentlichen Jugendhilfeträger auf Anforderung weitergehende, zur sachgerechten

Beurteitung notwendige und geeignete Prüfungsunterlagen zur Verfügung und ertellt auf
Anfrage erforderliche Auskünfte. Zielsolcher Prüfungen ist es, etwaige Mängelfür die

Zukunft abzustellen. Zudem hat der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe das Recht

zu einel angemeldeten Prüfung dieser Unterlagen vor Ort. Diese wird rechtzeigg

angekündigt und gemeinsam' terminiert.

lnhalt der Vor-Ort-Prüfung kann darüber hinaus sein:

' sich vor ort ein Bild von der.Leistungserbringung zu verschaffen,

' lnaugenscheinnahme von Personen, Personalakten (Arbeitsverträge etc.),

Ausstattung und Sachen,

' Einsichtnahme in die Leistungsdokumentationen und andere relevante

. Au2eichnungen,

' Befragung von Leistungsempfänger:innen und anderen beteiligten Personen

' (wird im Kontext der Hilfeplangespräche bzw. in Abstimmung atischen Case-

Mana-gement und Leistungserbringer durchgeführt).

5. Vereinbarungszeitraum

5.1 Die Vereinbarung gilt ab dem 01. Januar 2026 und wird mit einer Mindestlaufzeit von

12 Monaten auf unbestimmte Zeit geschlossen (mindestens bis zum 31.12.20261.

5.2 Zur voltständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung denVereinbaiung bedarf

es einer schriftlichen Kündigung unter _Einhaltung der unter Ziffer 5.1 genannten

Mindestlaufzeit. Die Vergütungsvereinbarung kann mit einer Frist von mindestens

6 Wochen, die übrigen Bestandteile der Vereinbarung können mit einer Frist von

mindestens 3 Monaten gekündigt werden.

5.3 Für den Fall, dass sich Leistungs- und Vergütungsfaktoren bzw. -strukturen durch ge-

setzliche oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändern, kann



seite 5 zur Vereinbarung über ein Leistungsentgelt für die zeil ab 01 .o1.2026

diese Vereinbarung von jeder Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist zum Zwecke

der Anpassung durch Neuverhandlung gekündigt werden. Bis zum Abschluss einer

Neuverhandlung gelten die bisherigen Regelungen weiter.

6. Sonstige Regelungen

0.1 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei

Vorliegen der gesetzlichen Vor:aussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften

des BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unaibhängig von

elner mögliChen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen

nach dem BremlFG sein.

6.2 Der Leistungserbringer'verpflichtet sich, die im Vertragsentgelt enthaltene Lohn-

steigerung in voller Höhe an sein Betreuungspersonalweitezuleiten. Der Leistungs-

erbrlnger erklärt sich bereit die gezahlten Gehälter nach den Anforderungen dds
/-' 

Trägers der öffentlichen Jugendhilfe nachzuweisen.

6.3 Die Anlagen 1 bis 2 sind Bestandteil der Vereinbarung.

6.4 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung diöses Vertrages verlieren die übrigen

. Bestimmungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den

Vertragsparteien durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer

Auswlrkung möglichst nahe kommt. lm Übrigen getten die Vorschriften der SS 53 ff. des

Zehnten Buch Sozlalgesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

Geschlossen: Bremen, den 15. Dezember 2025

Dle Senatorln für Arbelt, Sozlales,
Jugend und lntegratlon

Leistungserbringer

Anlage 1: Beschreibung des Leistungsangebotstyps Nr. 14 (Anlage 2.14 zumBremLRV

sGB Vlll)

Anlage 2: Kalkulationsunterlagen für den Kalkulationszeitraum 01.01.2026 - 31.12.2026


